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(Nr. 10632.) Gesetz, betreffend die Abänderung einzelner Bestimmungen des Allgemeinen Berggesetzes vom 24. Juni 

1865/1892.  Vom 14.Juli 1905. 
 
Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen etc. 
verordnen unter Zustimmung der beiden Häuser des Landtags Unserer Monarchie, was folgt: 
 
Artikel I. 
 
Die nachstehend bezeichneten Vorschriften des Allgemeinen Berggesetzes vom 24. Juni 
1865/ 1892 werden, wie folgt, abgeändert: 

1. § 80 b Ziffer 3 erhält folgende Fassung: 
„über Zeit und Art der Abrechnung und der Lohnzahlung, über das Verfahren zur 
Feststellung des bei der Lohnberechnung zu berücksichtigenden Teiles ungenügend 
oder vorschriftswidrig beladener Fördergefäße und über die Überwachung dieses 
Verfahrens durch Vertrauensmänner der Arbeiter (§ 80 c Abs. 2), sowie über die 
Vertreter des Bergwerksbesitzers bei diesem Verfahren und über den gegen die 
Feststellung des Lohnanteils zulässigen Beschwerdeweg.“ 

2. § 80 c Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
„Genügend und vorschriftsmäßig beladene Fördergefäße bei der 

Lohnberechung in Abzug zu bringen, ist verboten. Ungenügend oder vorschriftswidrig 
beladene Fördergefäße müssen insoweit angerechnet werden, als ihr Inhalt 
vorschriftsmäßig ist. Der Bergwerksbesitzer ist verpflichtet zu gestatten, daß die 
Arbeiter auf ihre Kosten durch einen aus ihrer Mitte von dem ständigen 
Arbeiterausschuß oder, wo ein solcher nicht besteht, von ihnen gewählten 
Vertrauensmann das Verfahren bei Feststellung der ungenügenden oder 
vorschriftswidrigen Beladung und des bei der Lohnabrechnung anzurechnenden Teiles 
der Beladung überwachen lassen. Durch die Überwachung darf eine Störung des 
Betriebs nicht herbeigeführt werden; bei Streitigkeiten hierüber trifft auf Beschwerde 
des Vertrauendmanns die Bergbehörde die entsprechenden Anordnungen. Der 
Vertrauensmann bleibt im Arbeitsverhältnisse des Bergwerkes. Mit der Beendigung 
desselben erlischt sein Amt. Der Bergwerksbesitzer ist ferner verpflichtet, den Lohn 
des Vertrauensmanns auf Antrag des ständigen Arbeiterausschusses oder der Mehrzahl 
der beteiligten Arbeiter vorschußweise zu zahlen. – Er ist berechtigt, den 
vorschußweise gezahlten Lohn den beteiligten Arbeitern bei der Lohnzahlung in 
Abzug zu bringen.“ 

3. § 80 d Abs. 1 erhält hinter dem zweiten Satze folgenden Zusatz: 
„; Die im Laufe eines Kalendermonats gegen einen Arbeiter wegen ungenügender 
oder vorschriftswidriger Beladung von Fördergefäßen verhängten Geldstrafen dürfen 
in ihrem Gesamtbetrage fünf Mark nicht übersteigen.“ 

4. § 80 d Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
„ Alle Strafgelder müssen zum Besten der Arbeiter des Bergwerkes verwendet 

werden. Wenn für das Bergwerk ein ständiger Arbeiterausschuß vorgeschrieben ist, 
müssen die Strafgelder einer Unterstützungskasse zu Gunsten der Arbeiter überwiesen 
werden, an deren Verwaltung der ständige Arbeiterausschuß mit der Maßgabe beteiligt 
sein muß, daß den von den Arbeitern gewählten Mitgliedern mindestens die Hälfte der 
Stimmen zusteht. Die Grundsätze für die Verwendung und Verwaltung müssen nach 
Anhörung der volljährigen Arbeiter oder des ständigen Arbeiterausschusses in der 



Arbeitsordnung oder in besonderen Satzungen festgelegt werden. Eine Übersicht der 
Einnahmen und Ausgaben und des Vermögens dieser Kasse ist alljährlich in einer 
vom Oberbergamte vorgeschriebenen Form aufzustellen und diesem, nachdem sie 
zwei Wochen durch Aushang zur Kenntnis der Belegschaft gebracht ist, 
einzureichen.“ 

5. § 80 d Abs. 3 Satz 2 erhält in seinen Eingansworten folgende Fassung: 
„Mit Zustimmung des ständigen Arbeiterausschusses“ usw. 

6. § 80 f erhält folgende Fassung: 
(Abs. 1.) „ Auf denjenigen Bergwerken, auf welchen in der Regel mindestens 

100 Arbeiter beschäftigt werden, muß ein ständiger Arbeiterausschuß vorhanden sein. 
Ihm liegt es ob, darauf hinzuwirken, daß das gute Einvernehmen innerhalb der 
Belegschaft und zwischen der Belegschaft und dem Arbeitgeber erhalten bleibt oder 
wiederhergestellt wird. 

(Abs. 2.) Der ständige Arbeiterausschuß hat die in den §§ 80 c Abs. 2, 80 d 
Abs. 2, 3 und 80 g Abs. 1 bezeichneten Aufgaben. Durch die Arbeitsordnung können 
ihm noch weitere Aufgaben zugewiesen werden. Außerdem hat er Anträge, Wünsche 
und Beschwerden der Belegschaft, die sich auf die Betriebs- und Arbeitsverhältnisse 
des Bergwerkes beziehen, zur Kenntnis des Bergwerksbesitzers zu bringen und sich 
darüber zu äußern. 

(Abs. 3.) Ein Arbeiterausschuß, der seine im Absatz 2 begrenzte Zuständigkeit 
überschreitet, kann nach fruchtloser Verwarnung aufgelöst werden. Die Auflösung 
erfolgt durch das Oberbergamt. Nach wiederholter Auflösung kann das Oberbergamt 
für das betroffene Bergwerk die Vorschrift des Abs. 1 Satz 1 auf die Dauer von 
höchstens einem Jahre außer Kraft setzen. 

( Abs. 4.) Als ständige Arbeiterausschüsse im Sinne des Gesetzes gelten nur: 
 

1. die Vorstände der für die Arbeiter eines Bergwerkes bestehenden 
Krankenkassen oder anderer für die Arbeiter des Bergwerkes 
bestehender Kasseneinrichtungen, deren Mitglieder in ihrer Mehrheit 
von den Arbeitern aus ihrer Mitte zu wählen sind, sofern sie als 
ständige Arbeiterausschüsse bestellt werden; 

2. die Knappschaftsältesten von Knappschaftsvereinen und 
Knappschaftskrankenkassen, welche nur die Betriebe eines 
Bergwerksbesitzers umfassen, sofern sie aus der Mitte der Arbeiter 
gewählt sind und als ständige Arbeiterausschüsse bestellt werden; 

3. die bereits vor dem 1. Januar 1892 errichteten ständigen 
Arbeiterausschüsse, deren Mitglieder in ihrer Mehrzahl von den 
Arbeitern aus ihrer Mitte gewählt werden; 

4. solche Vertretungen, deren Mitglieder in ihrer Mehrzahl von den 
Arbeitern des Bergwerkes, der betreffenden Betriebsabteilung oder 
der mit dem Bergwerke verbundenen Betriebsanlagen aus ihrer Mitte 
in unmittelbarer und geheimer Wahl gewählt werden. Die Wahl der 
Vertreter kann auch nach Arbeiterklassen oder nach besonderen 
Abteilungen des Betriebs erfolgen. Die Verhältniswahl ist zulässig. 

Zur Wahl berechtigt sind nur volljährige Arbeiter, welche seit 
Eröffnung des Betriebs oder mindestens 1 Jahr ununterbrochen auf dem 
Bergwerke gearbeitet haben. Die Vertreter müssen mindestens 30 Jahre 
alt sein und seit der Eröffnung des Betriebs oder mindestens drei Jahre 
ununterbrochen auf dem Bergwerke gearbeitete haben. Wähler und 
Vertreter müssen die bürgerlichen Ehrenrechte und die deutsche 



Reichsangehörigkeit besitzen, die Vertreter überdies der deutschen 
Sprache mächtig sein. 

Die Zahl der Vertreter soll mindestens 3 betragen. 
Die Arbeiterausschüsse sind mindestens alle 5 Jahre neu zu 

wählen. Der Wahltermin ist vier Wochen vor der Wahl bekannt zu 
geben. 

Das Amt eines Vertreters erlischt, sobald er aus dem 
Arbeitsverhältnis ausscheidet oder eine andere Voraussatzung der 
Wählbarkeit verliert. 

Die Bergbehörde hat darüber zu wachen, daß die ständigen 
Arbeiterausschüsse stetes vorschriftsmäßig besetzt sind und daß die 
erforderlich werdenden Neuwahlen schleunigst erfolgen. Über die 
Gültigkeit einer Wahl und über das Erlöschen des Amtes eines 
Mitglieds eines ständigen Arbeiterausschusses entscheidet das 
Oberbergamt. 

Über die Organisation, Wahl, Zuständigkeit und 
Geschäftsführung des ständigen Arbeiterausschusses sind in der 
Arbeitsordnung oder in besonderen Satzungen nähere Bestimmungen 
zu treffen.“ 

7. Hinter § 80 f wird folgender § 80 f a eingeschaltet: 
Die in den Arbeitsordnungen oder besonderen Satzungen enthaltenen 

Bestimmungen über die Verwendung der Strafgelder und die Verwaltung der 
Unterstützungskassen sowie über die Organisation, Wahl, Zuständigkeit und 
Geschäftsführung des ständigen Arbeiterausschusses unterliegen der Genehmigung 
des Oberbergamts. Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn die 
Bestimmungen gegen die Gesetze verstoßen. 

8. § 80 g erhält folgende Fassung: 
(Abs. 1.) „Vor dem Erlasse der Arbeitsordnung oder eines Nachtrags zu 

derselben ist auf denjenigen Bergwerken, für welche ein ständiger Arbeiterausschuß 
besteht, dieser über den Inhalt der Arbeitsordnung oder des Nachtrags zu hören; auf 
den übrigen Bergwerken ist den volljährigen Arbeitern Gelegenheit zu geben, sich 
über den Inhalt der Arbeitsordnung oder des Nachtrags zu äußern. 

(Abs. 2.) Die Arbeitsordnung, sowie jeder Nachtrag zu derselben, ist unter 
Mitteilung der seitens des Arbeiterausschusses oder der Arbeiter geäußerten 
Bedenken, soweit die Äußerungen schriftlich oder zu Protokoll erfolgt sind, binnen 
drei Tagen nach dem Erlaß in zwei Ausfertigungen, unter Beifügung der Erklärung, 
daß und in welcher Weise der Vorschrift des Abs. 1 genügt ist, der Bergbehörde 
einzureichen. 

(Abs. 3.) Die Arbeitsordnung ist an geeigneter, allen beteiligten Arbeitern 
zugänglicher Stelle auszuhängen. Der Aushang muß stets in lesbarem Zustand erhalten 
werden. Die Arbeitsordnung ist jedem Arbeiter bei seinem Eintritt in die 
Beschäftigung zu behändigen.“ 


